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Die Information über die Erhebung von Daten gem. Art. 12 ff. DSGVO finden Sie hier: 

https://www.kreis-stormarn.de/files/datenschutz/UnterbringungPsychHG.pdf 

 

 

Auszug aus dem Gesetz zur Hilfe und Unterbringung von Menschen mit Hilfebedarf infolge 

psychischer Störungen (PsychHG) 

vom 24. Dezember 2020: 

 

§ 26 

Anliegenvertretung 

 

(1) Zur Vertretung der Belange und Anliegen der betroffenen Menschen bestellt der Kreis oder die 

kreisfreie Stadt für die Krankenhäuser, in denen in seinem Bezirk Unterbringungen vollzogen werden, 

eine Besuchskommission. Zusätzlich kann eine Patientenfürsprecherin und ihr Vertreter oder ein 

Patientenfürsprecher und seine Vertreterin zur Anliegenvertretung bestellt werden. Der 

Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt die Anliegenvertretung und führt ihre Geschäfte. 

 

(2) Die Anliegenvertretung soll die Krankenhäuser mindestens zweimal jährlich besuchen. Zwischen 

zwei Besuchen dürfen nicht mehr als sechs Monate liegen. Es ist sicherzustellen, dass die 

Anliegenvertretung auch zwischen den Besuchen für Anliegen und Beschwerden erreichbar ist. Die 

Anliegenvertretung soll prüfen, ob die Rechte der betroffenen Menschen gewahrt werden und der Zweck 

der Unterbringung erfüllt wird. Sie wirkt bei der Gestaltung der Unterbringung beratend mit. Aufgabe der 

Anliegenvertretung ist es, Anregungen und Beschwerden der betroffenen Menschen 

entgegenzunehmen und zu prüfen. Mitglieder von Anliegenvertretungen dürfen Aufgaben der 

Anliegenvertretung nicht in Krankenhäusern wahrnehmen, in denen sie beschäftigt sind. Die 

Anliegenvertretung kann zu einem Besuch weitere geeignete Personen hinzuziehen, die nicht im 

besuchten Krankenhaus beschäftigt sind. Dazu zählen insbesondere Beauftragte für Menschen mit 

Behinderung sowie Vertreterinnen und Vertreter der unabhängigen Beschwerdestellen oder eines 

Betreuungsvereins. Die Anliegenvertretung ist berechtigt, die Krankenhäuser unangemeldet zu 

besuchen. 

 

(3) Einer Besuchskommission gehören mindestens vier Personen an; jeweils hälftig sollen Frauen und 

Männer berücksichtigt werden. Mitglieder sind 

 

1. eine Ärztin oder ein Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie, 

 

2. eine in Unterbringungsangelegenheiten erfahrene Person mit Befähigung zum Richteramt, 

 

3. ein Mitglied sowie bei Bedarf eine Assistenzperson auf Vorschlag von Vereinigungen der 

Psychiatrie-Erfahrenen und 

 

4. ein Mitglied auf Vorschlag der Vereinigungen der Angehörigen und Freunde psychisch 

kranker Menschen. 

 

Die Mitglieder wählen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Vertreterin oder den Vertreter; 

Wiederwahl ist zulässig. Beim Ausscheiden eines Mitgliedes ist für die Restdauer der Amtszeit der 

Besuchskommission ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) In den Krankenhäusern ist durch Aushang an geeigneter Stelle unter Bekanntgabe des Namens und 

der Anschrift der oder des Vorsitzenden der Besuchskommission sowie gegebenenfalls der 

https://www.kreis-stormarn.de/files/datenschutz/UnterbringungPsychHG.pdf
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Patientenfürsprecherin und ihres Vertreters oder des Patientenfürsprechers und seiner Vertreterin auf 

die Anliegenvertretung und ihre Aufgaben hinzuweisen. 

 

(5) Der Anliegenvertretung ist ungehinderter Zugang zu den Krankenhäusern zu gewähren. Ihr sind die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die vorhandenen Unterlagen zu gewähren. 

Personenbezogene Auskünfte bedürfen der Zustimmung des betroffenen Menschen. Bei den Besuchen 

ist den betroffenen Menschen auch Gelegenheit zu geben, in Abwesenheit von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Krankenhauses Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Das Krankenhaus hat die 

Anliegenvertretung bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. 

 

(6) Über ihre Tätigkeit berichtet die Anliegenvertretung dem Kreis oder der kreisfreien Stadt einmal 

jährlich. 

 

(7) Für die Tätigkeit in der Anliegenvertretung und für die nach Absatz 2 Satz 8 hinzugezogenen 

Personen gelten die Vorschriften für ehrenamtliche Tätigkeit. Für die Tätigkeit in der Anliegenvertretung 

ist eine Amtsdauer von mindestens vier und höchstens sechs Jahren festzulegen; Wiederbestellung ist 

zulässig. Die Anliegenvertretung bleibt nach Ablauf ihrer Amtsdauer bis zum Amtsantritt der neuen 

Anliegenvertretung im Amt. 

 

 

§ 1 

Anwendungsbereich, Grundsätze 

 

(1) Dieses Gesetz regelt 

 

1. die Gewährung von Hilfen für Menschen, die aufgrund psychischer Störungen hilfsbedürftig 

sind (betroffene Menschen), und 

2. die Durchführung einer Unterbringung zur Abwendung von Eigen- oder Fremdgefährdungen 

aufgrund psychischer Störungen. 

 

(2) Psychische Störung im Sinne dieses Gesetzes sind nur solche, die nach medizinischer Einschätzung 

behandlungsbedürftig sind, unabhängig von ihrer Ursache. 

 

(3) Bei allen Hilfen und Schutzmaßnahmen aufgrund dieses Gesetzes ist die Würde des betroffenen 

Menschen und sein Recht auf Selbstbestimmung zu achten. Dabei sind besondere Bedürfnisse des 

betroffenen Menschen zu berücksichtigen und seine Persönlichkeit sowie seine individuelle Autonomie 

zu respektieren. 

 

(4) Zur Stärkung des Rechts auf Selbstbestimmung soll die Partizipation des betroffenen Menschen 

gefördert werden. Dabei sind insbesondere die Erstellung von Patientenverfügungen, 

Behandlungsvereinbarungen, Vorsorgevollmachten und ähnlichen Instrumenten zu fördern. 

 

(5) Maßnahmen gegen den natürlichen oder freien Willen des betroffenen Menschen sind nur in den in 

diesem Gesetz geregelten Ausnahmefällen zulässig. Auf Wunsch des betroffenen Menschen sind 

Personen seines Vertrauens in geeigneter Weise einzubeziehen. 

(6) Ambulante und teilstationäre Formen der Hilfen haben Vorrang vor stationären und sollen frühzeitig 

und unter Ausschöpfung der verfügbaren erfolgversprechenden Möglichkeiten erbracht werden. 
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(7) Um eine Unterbringung nach diesem Gesetz zu vermeiden, soweit wie möglich zu verkürzen oder 

einem betroffenen Menschen nach Beendigung der Unterbringung die notwendige Hilfestellung mit dem 

Ziel einer gesundheitlichen Verbesserung und sozialen Eingliederung zu gewähren, sind alle 

vorhandenen vorsorgenden, begleitenden und nachsorgenden Hilfen im Sinne von § 4 auszuschöpfen. 

 

 

§ 11 

Vorläufige Unterbringung 

 

(1) Kann eine gerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, kann der Kreis oder die 

kreisfreie Stadt die Unterbringung im Rahmen des Artikels 104 Absatz 2 des Grundgesetzes vorläufig 

vornehmen, längstens jedoch bis zum Ablauf des auf die Unterbringung folgenden Tages; § 8 Absatz 2 

gilt entsprechend. In diesem Falle ist unverzüglich beim Gericht ein Antrag auf Unterbringung zu stellen. 

 

(2) Der Kreis oder die kreisfreie Stadt hat eine der nachstehend genannten Personen unverzüglich über 

die Unterbringung nach Absatz 1 zu unterrichten:  

 

1. die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Lebenspartnerin oder den 

eingetragenen Lebenspartner des betroffenen Menschen, wenn beide nicht dauernd 

getrennt leben, 

 

2. einen Elternteil oder ein Kind, bei dem der betroffene Mensch lebt oder bei Einleitung des 

Verfahrens gelebt hat, 

 

3. bei minderjährigen Kindern eine personensorgeberechtigte Person, 

4. eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen Vertreter, 

 

5. die Vorsorgebevollmächtigte oder der Vorsorgebevollmächtigte, 

 

6. eine volljährige Person, mit der der betroffene Mensch eine Lebensgemeinschaft führt, 

 

7. die Leiterin oder den Leiter der Einrichtung, in der der betroffene Mensch lebt, sowie 

 

8. eine Person des Vertrauens des betroffenen Menschen, nach welcher der betroffene 

Mensch zu befragen ist, sofern eine solche nicht bereits bekannt ist. 

 

Ein betroffener volljähriger Mensch hat das Recht, eine Unterrichtung der in den Nummern 1, 2, 6, 7 

oder 8 genannten Personen zu untersagen. 

 

 

§ 31 

Berufs- und Amtsverschwiegenheitspflicht 

 

(1) Personenbezogene Daten, die Ärztinnen und Ärzten im Rahmen der Unterbringung von einem 

betroffenen Menschen als Geheimnis anvertraut oder über einen betroffenen Menschen sonst 

bekanntgeworden sind, unterliegen der Schweigepflicht. Eine Weitergabe gegenüber anderem Personal 

des Krankenhauses, den Kreisen und kreisfreien Städten, dem Gericht oder sonstigen Stellen ist 

zulässig, wenn und soweit dies nach diesem Gesetz vorgesehen oder im Einzelfall für den Zweck der 

Unterbringung oder zur Abwehr von Gefahren für die Gesundheit des betroffenen Menschen oder Dritter 
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erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. Der betroffene Mensch ist vor der 

Erhebung über die nach Satz 2 bestehenden Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten. 

 

(2) Absatz 1 gilt für sonstige Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger entsprechend. 

 

 
§ 40 

Kosten der Unterbringung 

 

(1) Die Kosten der Unterbringung nach dem Dritten Teil trägt der betroffene Mensch. Für die nach dem 

Pflegesatzrecht festgesetzten Krankenhauskosten ist der Krankenhausträger Kostengläubiger 

gegenüber diesem Menschen. Auf Gesetz oder Vertrag beruhende Verpflichtungen Dritter zur 

Kostentragung, insbesondere von Unterhaltspflichtigen oder Trägern der Sozialversicherung, bleiben 

unberührt. 

 

(2) Hat der Kreis oder die kreisfreie Stadt die Unterbringung vorläufig vorgenommen, trägt er oder sie 

die Kosten der Unterbringung, wenn das Gericht die Unterbringung nicht anordnet, weil sie zum 

Zeitpunkt der Anordnung nicht erforderlich war. 

 

 

Artikel 104 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

 

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der 

darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch 

noch körperlich misshandelt werden. 

 

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu 

entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist 

unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener 

Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem 

Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln. 

 

(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens 

am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, 

ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unverzüglich 

entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung 

anzuordnen. 

 

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung 

ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu 

benachrichtigen. 

 


